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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/20/14149
öffentlich
16.01.2020
Tesche, Julia

Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 41 der Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen "Klützer Straße/Rudolf-Breitscheid-Straße" 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 
Hier: Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen führt das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 41 "Klützer Straße/ Rudolf-Breitscheid-Straße" im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 13 Baugesetzbuch (BauGB) durch.
Die planerische Zielsetzung besteht darin, innerhalb des Plangebietes die Wohnnutzung zu 
sichern und dieser den Vorrang einzuräumen. Aufgrund der Änderung des Baugesetzbuches 
sowie der Baunutzungsverordnung im Jahr 2017 und den damit einhergehenden neuen 
Möglichkeiten zur Feinsteuerung von Ferienwohnen innerhalb der Baugebiete, insbesondere 
in Wohngebieten, sieht die Gemeinde hier Regelungsbedarf in Bezug auf die Art der bauli-
chen Nutzung. Das Ferienwohnen soll im Plangebiet unzulässig sein. Da es sich um ein be-
reits bebautes Gebiet handelt, sind aus Sicht der Gemeinde darüber hinaus gehende Rege-
lungen bzw. Festsetzungen mit dem Bebauungsplan nicht erforderlich.

Der Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 41, bestehend aus Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B), sowie der zugehörigen Begründung wurden vom 21. Novem-
ber 2019 bis einschließlich 03. Januar 2020 öffentlich ausgelegt.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB parallel beteiligt. 
Im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens liegen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange vor. Stellungnahmen der Öffentlichkeit liegen nicht vor. Es er-
geben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Die Anregungen und Hinweise aus dem Stellungnahmeverfahren wurden unter Berücksichti-
gung des Abwägungsgebotes behandelt. Dem entsprechend sind die Planunterlagen zu er-
gänzen.
Die Abwägungsergebnisse sind in tabellarischer Form zusammengestellt.

Die Ver- und Entsorgung des Plangebiets ist bereits vorhanden und gesichert.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt:

1. Die auf Grund der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
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und Anregungen hat die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unter Beachtung des Ab-
wägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aufgrund der Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB liegen nicht vor. 
Es ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen macht sich das Abwägungsergebnis zu ei-
gen. Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Das Amt Klützer Winkel wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von 
diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
bereits vorliegende Stellungnahmen inkl. Auflistung
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Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 41 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  

 1 

 
 

 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB nicht eingegangen. 
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 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Planunterlagen, die zur Stellungnahme vorlagen, wurden aufgeführt. Die 
Gemeinde weist darauf hin, dass neben der Begründung und der Planzeichnung 
(Teil A) auch der Text (Teil B) vorlag.   
 
Zu 2: 
Der Landkreis begründet die Beschränkung der Beteiligung seiner hausinternen 
Bereiche.  
 
Zu 3: 
Der Landkreis stellt fest, dass ein einfacher Bebauungsplan unter Berücksichti-
gung des Regelungsgehaltes aufgestellt wird.  
 
Zu 4: 
Mit der vorliegenden Planung hat die Gemeinde ihre Leitlinien zur Entwicklung 
und Steuerung von Ferienwohnungen umgesetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 5: 
Eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Nutzungen wurde durchgeführt. Der 
Landkreis gab hierzu keine Anregungen oder Hinweise. 
 
Zu 6: 
Der Landkreis gibt weder Anregungen noch Hinweise zum Umgang mit den 
Zweitwohnsitzen innerhalb des Plangebietes. 
 
Zu 7: 
Dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 05. Juli 2018 ist zu entnehmen, 
dass Teilungsgenehmigungen nicht erteilt werden sollen. In der Begründung 
wurde dargelegt, dass mit dem vorliegenden Bebauungsplan keine Regelungen 
zur Verhinderung von Teilungen in Wohneigentum etc. aufgenommen werden 
können. Dies hat der Landkreis mit seiner Stellungnahme bestätigt.  
Um einzelne Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzeln zu veräußern wird 
eine Teilung vorausgesetzt, um Sondereigentum bilden zu können. Sondernut-
zungsrechte geben einzelnen Wohnungseigentümern das Recht, Teile des ge-
meinschaftlichen Eigentums alleine zu nutzen. Die Gemeinde hat sich hier von 
Erfahrungen der Vergangenheit leiten lassen, dass sich unter diesen Vorausset-
zungen die Ferienwohnungsnutzung in einzelnen Wohnungen etablieren lässt, 
was ja hier nicht dem Planungsziel "Wohnen" entspricht. Mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan besteht keine planungsrechtliche Möglichkeit, entsprechendes zu 
regeln. Nach dem Baugesetzbuch sind hier Möglichkeiten im § 22 BauGB "Si-
cherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen" aufgeführt, die jedoch 
für die vorliegende Situation nicht zutreffend sind. § 22 bezieht sich auf den 
Schutz von Fremdenverkehrseinrichtungen. 
Weiterhin bleibt hinzuzufügen, dass zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme 2019 
für 3 Häuser bereits Wohnungs-/Teileigentum (Sondereigentum) gebildet ist. 
Diese Unterlagen werden der Verfahrensakte beigefügt. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
Zu 8: 
Da es der Gemeinde nicht darum geht, die Anzahl der Wohnungen zu regeln, 
wird der Anregung des Landkreises nicht gefolgt, die die Festsetzung der maxi-
mal zulässigen Wohneinheiten vorschlägt. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Belange aus landwirtschaftlicher Sicht nicht berührt. Die Gemeinde nimmt zur 
Kenntnis, dass diesbezüglich keine Anregungen oder Bedenken geäußert werden. 
 
Zu 2: 
Das Gebiet befindet sich in keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentums-
verhältnisse. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass deshalb keine Anregungen 
oder Bedenken geäußert werden. 
 
Zu 3: 
Eine Stellungnahme zu den Belangen des Naturschutzes, des Wassers und des 
Bodens, die durch das StALU zu vertreten sind, wurde nicht abgegeben.  
Die aufgeführte Nachreichung einer Stellungnahme liegt der Gemeinde bislang 
nicht vor. Belange drängen sich der Gemeinde auch nicht auf. Siehe Auswertung 
der Stellungnahme des StALU vom 06.02.2020 nachfolgend unter II.2a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 5 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
Zu 4: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen, die vom StALU nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgebiet zu genehmigen bzw. dem StALU anzuzei-
gen sind, vorhanden sind.  
 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 6 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die vom StALU zu vertretenden Belange in 
Bezug auf den Naturschutz nicht betroffen sind. Anregungen oder Bedenken wurden nicht 
hervorgebracht. 
 
Zu 2: 
Es handelt sich um einen einfachen Bebauungsplan, der die Art der baulichen Nutzung 
mit der planungsrechtlichen Zielsetzung der Bestandssicherung des vorwiegenden Woh-
nens zum Inhalt hat. Belange des Naturschutzes sind aufgrund der vorliegenden Bauleit-
planung nicht berührt.  
 
Zu 3: 
Die Darlegungen zum Inhalt der Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: 
Die Darlegungen zum Hochwasserschutz sind zu berücksichtigen.  
Die Begründung ist zu ergänzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
Zu 5: 
Die Ausführungen zum Hochwasserschutz werden zur Kenntnis genommen.  
Aufgrund der Darlegungen wird der unter Teil B- Text vorhandene Hinweis ergänzt.  
Der Text – Teil B und die Begründung sind zu ergänzen. 
 
Zu 6: 
Aufgrund der Darlegungen wird der unter Teil B- Text vorhandene Hinweis ergänzt.  
Der Text – Teil B und die Begründung sind zu ergänzen. 
 
Zu 7:  
Das Plangebiet ist bereits seit Jahrzehnten bebaut und wird genutzt. Es handelt sich um 
einen einfachen Bebauungsplan, der die Art der baulichen Nutzung mit der planungsrecht-
lichen Zielsetzung der Bestandssicherung des vorwiegenden Wohnens zum Inhalt hat. 
Somit ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand davon auszugehen, dass weder Altlasten 
noch Altlastenverdachtsflächen im Plangebiet vorhanden sind. Der Landkreis wurde am 
Planaufstellungsverfahren beteiligt; eine Stellungnahme der Bodenschutzbehörde liegt 
nicht vor. Die Gemeinde geht aus den vorgenannten Gründen davon aus, dass Belange 
nicht berührt sind.  
 
Zu 8: 
Es wird vorsorglich ein Hinweis in die Planunterlagen aufgenommen. 
Der Text – Teil B und die Begründung sind zu ergänzen. 
 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 1: 
Die zur Stellungnahme vorgelegten Unterlagen wurden aufgeführt. 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der vorliegenden Stellungnahme nochmals mit der 
Lärmsituation im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes auseinandergesetzt. 
Eine andere Nutzung als im Bestand ohnehin vorhanden, wird mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan nicht eröffnet. 
 
Zu 2: 
Die Gemeinde überplant mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 41 einen bereits mit 
Mehrfamilienhäusern bebauten Bereich (unbeplanter Innenbereich) innerhalb des Sied-
lungszusammenhanges. Für den überplanten Bereich besteht somit bereits Baurecht ge-
mäß § 34 Abs. 2 BauGB. 
Es besteht die planerische Zielsetzung, die Nutzung der vorhandenen Wohnungen zum 
Wohnen zu sichern und somit einer Umnutzung zu Ferienwohnungen entgegenzuwirken. 
Der einfache Bebauungsplan enthält somit nur Regelungen zur Art der baulichen Nut-
zung.  
Das LUNG regt an, die Auswirkungen der angrenzenden gewerblichen Einrichtungen auf 
das Plangebiet zu prüfen und schlägt die Durchführung einer Schallimmissionsprognose 
nach TA Lärm vor.  
 
Als planrelevante gewerbliche Einrichtungen mit Auswirkungen auf das Plangebiet des 
vorliegenden Bebauungsplanes werden aufgeführt: 

- Bereich mit Einkaufsmärkten/ Läden mit zugehörigem Parkplatz an der Ecke 
Klützer Straße/ Kastanienallee. 

Der öffentliche Parkplatz ist nicht als gewerbliche Anlage einzustufen.   
 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde hier einen einfachen Bebauungsplan auf-
stellt. Einfache Bebauungspläne sind nach § 30 Abs. 3 BauGB Bebauungspläne, die die 
Voraussetzungen nach § 30 Abs. 1 BauGB nicht erfüllen. Beim vorliegenden Bebauungs-
plan wurden also das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie die örtlichen Verkehrsflächen nicht festgesetzt, sondern nur die Art der baulichen 
Nutzung. Ein typischer Anwendungsfall für das Planen im Bestand unter Berücksichti-
gung der Planungsziele der Gemeinde. Soweit keine planungsrechtlichen Festsetzungen 
vorhanden sind, richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Übrigen nach § 34 BauGB. 
Ohne die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb 
des Plangebietes gemäß § 34 Abs. 2 BauGB wie für ein Allgemeines Wohngebiet (§ 4 
BauNVO) zu beurteilen.  
Mit dem Bebauungsplan wird die Bestandssicherung als Allgemeines Wohngebiet pla-
nungsrechtlich vorgenommen; mit der Planung ist keine Änderung der Art der baulichen 
Nutzung beabsichtigt, sondern der Erhalt der Wohnnutzung in einem bestehenden Allge-
meinen Wohngebiet.  
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
weiter zu 2: 
Weiterhin wird auch nicht die planungsrechtliche Grundlage für das Heranrücken der 
Wohnbebauung an die aufgeführten gewerblichen Nutzungen vorbereitet; die Gebäude 
wurden bereits errichtet und sind im Bestand vorhanden, so dass die Gemeinde davon 
ausgehen kann, dass die nachbarschaftlichen Konflikte auf der Ebene des Baugenehmi-
gungsverfahrens abschließend beurteilt wurden.  
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die durch den Bebauungsplan selbst verur-
sachten und aufgeworfenen Konflikte zu benennen und zu bewältigen. Im vorliegenden 
Bebauungsplan ist aufgrund der getroffenen Festsetzungen keine Konfliktlage hervorgeru-
fen worden. Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen gewerblichen Nutzungen 
auf entsprechender planungsrechtlicher Basis entstanden sind und die jahrzehntelang 
vorhandene Wohnnutzung im Plangebiet nachweislich (im entsprechenden Genehmi-
gungsverfahren) berücksichtigt haben.  
Die Gemeinde sieht hier kein Erfordernis für eine Schallimmissionsprognose und ent-
scheidet sich bewusst, auf der Ebene der Bauleitplanung keine Schallimmissionsprognose 
nach der TA Lärm zu erstellen. Im Einzelfall, z.B. bei Abbruch und Neuerrichtung eines 
Wohngebäudes, kann ein entsprechender Nachweis auf der nachgelagerten Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens (Vorhabengenehmigung) geführt werden. 
Die Gemeinde hält diese Konfliktverlagerung unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Rahmenbedingungen für zulässig, da der Konflikt außerhalb des Bebauungsplanverfah-
rens auf der Stufe der Realisierung der Planung sichergestellt ist, nämlich im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens. Desweiteren wird nochmals ausdrücklich auf die Bestands-
situation verwiesen; die Nutzungsart (Allgemeines Wohnen) soll mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan weder intensiviert noch erweitert werden. 
Mit der vorliegenden Planung erfolgt die Sicherung der vorhandenen Wohnnutzung im 
Bestand und es werden keine zusätzlichen Baurechte bzw. keine neuen Baurechte begrün-
det, so dass in diesem Fall auf die Erstellung einer Immissionsprognose nach der TA 
Lärm verzichtet wird. Im Übrigen gilt die TA Lärm innerhalb der Vorhabenzulassung 
grundsätzlich. Im Übrigen gilt auch § 15 BauNVO. Gemäß § 15 BauNVO gilt das Rück-
sichtnahmegebot. Es soll einem einvernehmlichen Nebeneinander von verschiedenen 
Bauvorhaben in einem Baugebiet dienen. Hiernach können bauliche Anlagen, die ansons-
ten in einem Baugebiet zulässig wären, aufgrund ihrer Anzahl, Lage, Umfang oder 
Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebietes widersprechen oder wenn von ihnen 
Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die nach der Eigenart des Baugebietes 
im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind, oder wenn sie solchen 
Belästigungen oder Störungen ausgesetzt werden. 
Die Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen ist zu beachten. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 3: 
Das Plangebiet grenzt an die Klützer Straße an. Die Klützer Straße befindet sich nord-
westlich des Plangebietes und ist eine von zwei Hauptverkehrsachsen, durch die das 
Ostseebad Boltenhagen verkehrlich erreichbar ist.  
Weiterhin befinden sich innerhalb des Plangebietes zwei Straßen: 

- Rudolf-Breitscheid-Straße, 
- Friedrich-Engels-Straße. 

Beide Straßen dienen als Erschließungsstraßen (beide sind Einbahnstraßen) für die vor-
handene Wohnbebauung. Von der Klützer Straße aus kann über die Rudolf-Breitscheid-
Straße jedoch auch der Parkplatz am Weidenstieg erreicht werden.  
Das Plangebiet ist durch die vorhandenen Verkehrsströme bereits vorbelastet. Die Nut-
zung i. S. eines Allgemeinen Wohngebietes wird bereits ausgeübt und aufgrund der Pla-
nung nicht intensiviert oder anders strukturiert, d. h. mit der vorliegenden Planung wird 
kein Heranrücken der schutzbedürftigen Nutzung (Allgemeines Wohngebiet) an die Ver-
kehrsachsen vorbereitet. Die Bebauung ist bereits vorhanden. Zusätzliche Bebauungsmög-
lichkeiten über die Anwendung des § 34 BauGB hinaus werden auf der Grundlage des 
vorliegenden Bebauungsplanes nicht eröffnet. 
Aufgrund der vorliegenden Bauleitplanung ist nicht von einer Zunahme des Verkehrsauf-
kommens auszugehen. Die Verkehrswege sind – ebenso wie die Bebauung als faktisches 
Baugebiet - bereits im Bestand vorhanden. Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird 
keine Änderung der Verkehrswege vorgesehen. 
Aufgrund der vorliegenden Bauleitplanung kommt es nicht zu einer zusätzlichen Lärmbe-
lastung. 
Die Gemeinde stellt derzeit Überlegungen zur besseren Erreichbarkeit des Parkplatzes am 
Weidenstieg an, was – je nach Variante – Änderungen des Verkehrsaufkommens im 
Plangebiet und seiner Umgebung, insbesondere der Rudolf-Breitscheid-Straße und der 
Klützer Straße, bedingen kann. Diese Veränderungen werden jedoch nicht durch den 
vorliegenden Bebauungsplan geregelt, sondern davon unabhängig. Die Gemeinde befindet 
sich hier noch im Entscheidungsprozess.  
Die Gemeinde sieht daher auf der Ebene des Bebauungsplanes kein Erfordernis zur Er-
stellung einer Geräuschimmissionsprognose hinsichtlich des Straßenverkehrs und ent-
scheidet sich bewusst, keine Geräuschimmissionsprognose hinsichtlich des Straßenver-
kehrs aufzustellen.  
Im Einzelfall, z.B. bei Abbruch und Neuerrichtung eines Wohngebäudes, kann ein ent-
sprechender Nachweis auf der nachgelagerten Ebene des Baugenehmigungsverfahrens 
(Vorhabengenehmigung) geführt werden. 
Die Gemeinde hält diese Konfliktverlagerung unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Rahmenbedingungen für zulässig, da der Konflikt außerhalb des Bebauungsplanverfah-
rens auf der Stufe der Realisierung der Planung sichergestellt ist, nämlich im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 
ein Baugenehmigungsverfahren durchzuführen ist, da es sich hier um einen einfachen 
Bebauungsplan handelt (ausführlich dazu vorhergehender Punkt der Abwägung dieser 
Stellungnahme). 

 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
Zu 4:  
Südwestlich grenzt die Grundschule Ostseebad Boltenhagen mit den jeweiligen Anlagen, 
die für den Schulbetrieb benötigt und genutzt werden, an das Plangebiet. Auf dem Grund-
stück der Schule befinden sich Sportanlagen der Schule, der Hort und der Jugendclub.  
Im Übrigen befindet sich das Gelände nicht im Außenbereich, sondern nimmt am Bebau-
ungszusammenhang teil. 
 
Die Schulsportanlage (Sportplatz und Turnhalle) besitzt aufgrund ihrer Zweckbindung 
bereits eine stark eingeschränkte Nutzung, die wiederum unmittelbare Auswirkungen auf 
die Emissionsintensität hat (Betrieb i.d.R. nur an Werktagen innerhalb der Schulzeit und 
auch nicht am Abend, keine Zuschauer, keine Kraftfahrzeuge).  
Derzeit wird nur die Turnhalle zusätzlich zum Schulsport von Vereinen genutzt. Der 
hierdurch bedingte Kfz-Verkehr nutzt den Parkplatz der Schule, der sich jedoch südlich 
der Schulgebäude (also vom Plangebiet abgewandt) befindet.  
Darüber hinaus ist der Sportplatz nur im Einzelfall auf Antrag von Vereinen nutzbar. 
Die aufgeführte Art und Weise der Nutzung besteht bereits und ist als Vorbelastung auf-
zuführen. Dabei ist die Nutzung als Schulsportanlage innerhalb eines Allgemeinen 
Wohngebietes als allgemein zulässige Nutzung zu beurteilen, sodass davon ausgehende 
Emissionen in einem Allgemeinen Wohngebiet als zumutbar und hinnehmbar einzustufen 
sind. 
Die Nutzung i. S. eines Allgemeinen Wohngebietes im Plangebiet wird bereits ausgeübt 
und aufgrund der Planung nicht intensiviert oder anders strukturiert, d. h. mit der vorlie-
genden Planung wird kein Heranrücken der schutzbedürftigen Nutzung (Allgemeines 
Wohngebiet) an die Sportanlagen vorbereitet. Die Bebauung ist bereits vorhanden. 
Somit erwächst aus der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes keine Verschär-
fung des Konfliktes.  
Die Gemeinde sieht daher auf der Ebene des Bebauungsplanes kein Erfordernis zur Er-
stellung einer Geräuschprognose im Hinblick auf die Sportplatznutzung und entscheidet 
sich bewusst, keine Geräuschprognose im Hinblick auf die Sportplatznutzung zu erstellen. 
Die Anwendung der Freizeitlärmrichtlinie M-V wird hier nicht gesehen, da es sich um 
einen Sportplatz der Schule handelt. 
In diesem Zusammenhang wird auch dargelegt, dass der Jugendklub als Anlage für sozia-
le Zwecke in einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig ist und auf Ebene des Bebauungs-
planes zu betrachtende Probleme nicht bestehen. 
 
Zu 5: 
Die Gemeinde sieht auf der Ebene des Bebauungsplanes kein Erfordernis zu Erstellung 
von Gutachten (siehe vorhergehende Darlegungen). Das LUNG erhält eine Mitteilung 
über das Abwägungsergebnis gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB. 
 

 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 

13 von 22 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- Bebauungsplan Nr. 41 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  

 12 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Bundes- oder Landesstraßen oder 
Liegenschaften der Straßenbauverwaltung betroffen sind. Anregungen oder 
Hinweise wurden nicht vorgetragen, Belange nicht geltend gemacht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1: 
Die Beurteilungsgrundlage wird aufgeführt. 
 
Zu 2: 
Die vorgelegten Unterlagen werden aufgeführt. Die Gemeinde stellt klar, dass 
neben der Begründung und der Planzeichnung (Teil A) auch die textlichen Fest-
setzungen (Text – Teil B) zur Bewertung vorgelegt wurden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 3: 
Die Gemeinde nimmt die raumordnerische Bewertung zur Kenntnis. 
 
Zu 4:  
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. Die Begrün-
dung wird entsprechend ergänzt. 
 
Zu 5: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6: 
Ein Exemplar des Bebauungsplanes ist dem Amt für Raumordnung und Landes-
planung nach Erlangen der Rechtskraft zur Verfügung zu stellen. 
 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Zu 1: 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Waldflächen werden darge-
legt. 
 
 
 
 
 
Zu 2: 
Das Forstamt stimmt der vorliegenden Satzung zu, da Waldflächen nicht von den 
Maßnahmen der Satzung betroffen sind. Belange werden nicht geltend gemacht; 
Anmerkungen oder Hinweise nicht gegeben. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 1: 
Die rechtlichen Grundlagen werden aufgeführt. 
 
Zu 2: 
Für das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 wurde mitgeteilt, dass ein Löschwasser-
bedarf von 96 m³/h über die Dauer von 2 Stunden sicherzustellen ist. 
Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen. 
 
 
 
Zu 3: 
Die Grundsätze für die Brandbekämpfung sind im weitergehenden Verfahren zu beachten. 
 
Zu 4: 
Für den Löschwasserbereich mit einem 300 m-Radius ist die erforderliche Löschwasser-
menge bereitzustellen, wobei in jedem selbstständigen Netzteil nur ein Brandfall ange-
nommen wird. Die jeweiligen Löschwasserentnahmestellen werden nachfolgend aufge-
führt. 
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 5: 
Die Übersicht mit den Richtwerten für den Löschwasserbedarf gemäß DVGW-
Arbeitsblatt 405 wird für die Ermittlung des Löschwasserbedarfes zugrunde gelegt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 6: 
Die Ermittlung des Löschwasservorrates wird tabellarisch dargestellt. 
 
 
 
 
 
Zu 7: 
Die konkreten Löschwasserentnahmestellen sind tabellarisch aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Zu 8: 
Die tabellarisch aufgeführten Löschwassermengen lassen erkennen, dass die Löschwas-
sermenge, die zu gewährleisten ist, abgesichert wird.  
 
Zu 9: 
Die Ermittlung der Löschwasserleistung aus dem Trinkwassernetz wird dargelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10: 
Die Löschwasserversorgung ist für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 
gesichert.  
Die Begründung ist zu ergänzen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Löschwasserauskunft – Karte 
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